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Das Stift Säckingen und seine Beziehungen

zum Fricktal und Hotzenwald.
von vr. Leopold Döbele, Säckingen

Me anderwärts, so wurde in der Vergangenheit auch die

Geschichte des Hochrheintales in mannigfacher Hinsicht durch die

hauptsächlich hier matzgeblichen Klöster zu Säckingen und St. Mafien

sehr wesentlich beeinflußt.
Vas Stift Säckingen, dessen Bedeutung hier näher beleuchtet

werden soll, war das älteste von beiden. Es war eine Fridolins-
stistung und war nach seinem ursprünglichen Zweck eine religiöse
Erziehungsanstalt für Frauen, wurde aber später zu einer ver-
sorgungsanstalt für Töchter des hohen Ndels und erwarb als
solche durch beträchtliche Zuwendungen und Stiftungen schon

früh ausgedehnte Besitzungen, großen Reichtum und bedeutenden

Einfluß.
Oie Geschichte des Stiftes ist sehr bewegt und kennt neben

glanzvollen Zeiten auch sehr leidvolle und sturmbewegte Bahre.

à der Spitze standen Nebtissinnen mit oft sehr bedeutenden
und klangvollen Namen, von 830 bis 870 ist kerta, die Tochter

Ludwigs des Deutschen, Vorsteherin des Stiftes und deren Nach-

folgerin, Kichardis (878 bis 893) war die Gemahlin Kaiser Karls
des Dicken. Im Jahre 1023 werden die Grafen von Lenzburg als
Schirmherren des Stifts erwähnt. Nm 7. Dez. 1146 kam Bernhard
von Tlairvaux nach Säckingen und anno 1173 hält sich Friedrich
Barbarossa in der Stadt auf. Die hohenstaufen hatten damals die

Schutzherrlichkeit für Stadt und Stift Säckingen, als vom Reich

herrührend übernommen. Um diese Zeit war auch die gräfliche
Gerichtsbarkeit auf das Stift übergegangen, die durch den Kloster-
vogt ausgeübt wurde. Nm 4. Sept. 1207 erhält Graf Rudolf zu
Laufenburg die Stadt Laufenburg als Lehen von der Nebtissin zu

Säckingen gemäß einem Schiedsurteil von vier Nebten.
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Seine Nachfolger, die Grafen von Habsburg-Laufenburg,
waren zugleich die Verwalter der Grafschaft hauenstein bis zum

Jahre 1408. Am 4. April 1507 wird die Aebtissin von Säckingen

Elisabeth v. öutznang von König Albrecht in den Reichssürsten-
stand erhoben. Seit damals hatten sie Sitz und Stimme im Reichs-

tag. Im Jahre 1520 wurde durch die Aebtissin Adelheid von
Uhlingen die Zahl der Stiftsdamen auf 25 beschränkt, vie große

Schuldenlast hatte sie zu dieser Maßnahme veranlaßt.
Unter der Aebtissin Agnes v. Brandeis (1550—1555), die vom

Bischof von Konstanz eingesetzt wurde, kam am 20. Jan. 1547

ein bedeutsamer Vertrag mit den Fischern von Laufenburg
zustande, der unter Margarete v. Grünenfeld (1555—1422) durch
eine Fischerordnung vom 0. vez. 1579 ergänzt wurde. In den

Jahren von 1554—1548 werden Stadt und Stift Säckingen durch

hartes Unglück. Mißgeschick, Krankheit und Not stark heimgesucht.
Anno 1554 brennt abermals das Münster nieder, das erst 1500

wieder fertig gestellt werden konnte.
1558 und 1554 herrscht die Wanderheuschreckenplage, 1545

richtet der Rhein durch starkes Hochwasser große Verheerungen
an. in den Jahren 1540 und 1548 machen sich starke Erdbeben

bemerkbar, die großen Gebäudeschaden anrichten, viele Menschen-
opfer forderten und u. a. auch die Burgen Homburg im Fricktal
und die Burg Eierstein zerstörten. — In den Jahren 1548 und 1500

wütet die Pest, die in Säckingen und Umgebung viele Menschen

dahinraffte. — In diesen Jahren herrschte in Stift und Stadt
Säckingen große Not, die durch Mißwachs und die steten
Kriegsunruhen noch vermehrt wurden. —

Unterdessen war unter dem Schutz des Stifts die Stadt Säckingen
immermehr herangewachsen. Ursprünglich war die Rheininsel nur
von Stiftsleuten bewohnt, deren Grund und Boden dem Kloster
geHärte und ihnen gegen Zinsen und mäßige Abgaben vergeben
wurden. Nach und nach kamen auch gewerbliche Berufe auf und
im 10. Jahrhundert führen die Inselbewohner Säckingens bereits
den Namen „Bürger". — Im 11. Jahrhundert und im 12. Jahr-
hundert setzt dann die Zuwanderung vieler „Edler" und „Gemein-
freier" und sonstiger Landbewohner ein, die in der Not und
Unsicherheit der damaligen Zeit es vorzogen, sich in die Abhängigkeit
der Kirche und des Klosters zu begeben. — Die Adeligen wurden
hierdurch von ihren Kriegsdiensten befreit und erhielten ihr
Besitztum vom Stift als Lehen, die bald als erblich erklärt wurden.
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Cs läßt sich feststellen, daß eine ganze Reihe „Edler" und adliger
Geschlechter aus der Umgebung nach der Stadt zogen und in dem

dortigen Bürgertum nach und nach aufgingen. —
Fn der Zeit der Armagnaken und Schweizerkriege, wird die

Stadt anno 1444 von ca. 10 000 Solothurnern belagert. Oie große
Geschicklichkeit und Tatkraft der damaligen Aebtissin Gräfin
Agnes v. Sulz, die im entscheidenden Augenblick die Verteidigung
selbst in die Hand nahm, rettete jedoch die Stadt. — ver Breisacher
Friede vom 14. Mai 1449 brachte dann für einige Zeit wieder
Ruhe. — vie Verwaltung der Aebtissin Gräfin v. Sulz soll vor-
trefflich gewesen sein. Unter ihr wurde 1480 auch die große Rhein-
brücke errichtet. — Oie Regierung der Aebtissin Anna v. Falken-
stein (1508—1554) fällt in die Zeit der Reformation und des

Bauernkrieges, deren Stürme aber an Stift und Stadt Säckingen
vorüberbrausen. Fn den Fahren 1548—1550 ist das Stift völlig
verwaist. Es hat weder Aebtissin noch Stiftsdamen und der völlige
verfall steht bevor, va gelingt es aber der Aebtissin hegenzer
von Wasserstelz (1550—1571) durch Einführung strenger Satzun-
gen und durch eine gründliche Verwaltungsreform, das Kloster
wieder dem Aufstieg entgegen zu führen. Unter den Aebtissinnen
Maria Fakobea v. Sulzach (1571—1600), Ursula Giel v. Gielsberg
(1600—1615) und Maria örümsin (1615—1621) wird diese Reform-
arbeit fortgesetzt. Oie Aebtissin Agnes v. Greuth (1621—1658)
hat die Schrecken des Zvjährigen Krieges zu ertragen. Fm Fahre
1652 kamen die Schweden und plünderten alles aus. Oer Fridolins-
sarg konnte noch rechtzeitig nach Baden gebracht werden, vas
Fahr 1658 bringt große Not, Teuerung und hohe Kriegskontributionen.

Fnfolge der Kriegsgefahr muß sich die Aebtissin bis 1651

in Rapperswihl am Thunersee aufhalten. — vie Wirkungszeit
der Aebtissinnen Maria Kleopha Schenk v. Kastei (1672—1695),
Maria Regina v. Gstein (1695—1718) fallen in die Zeit der

verschiedenen Erbfolgekriege, während welcher Stadt und Stift durch
die Franzosen ausgeplündert und niedergebrannt wurden, hierbei
wird 1678 das Münster erneut eingeäschert. — Unter der Aebtissin
Maria Barbara v. Liebenfels (1718—1750) kehren wieder ruhigere
Zeiten ein. Sie trifft die eigenartige Bestimmung, daß jede Stift-
dame mindestens vier väterliche und vier mütterliche adelige
Ahnen haben müsse, um in das Stift aufgenommen zu werden. Fn
der Amtszeit der Maria Fosepha Regina v. Liebenfels (1750—1755)
brandschatzen die Franzosen das Land, sodaß die Fürstin mit den

48



Stiftskleinodien in das Roll'sche Schloß nach Bernau flüchten muß.
vie Fürstin Anna Maria v. Hornstein-Gösingen (1755—1805)
war die Letzte der Kebtissinnen. vurch ihre außergewöhnliche Tüch-

tigkeit und Energie erlebt das Kloster nochmals einen letzten

Aufstieg. In ihrer Seit entstanden große Streitigkeiten mit der

österreichischen Regierung wegen der Gerichtsbarkeit, den Gefallen,
der Gerechtsame, der Oinghöfe und hauptsächlich wegen der

Aenderung der Verfassung des Stifts. Als dann 1801 das Fricktal
losgetrennt und der Schweiz zugeteilt wurde, gingen wertvolle
Besitzungen des Klosters verloren, sodaß es in große Schuldennot
verfiel, vie Säkularisation brachte dann 1805 die völlige
Aufhebung des Stifts. Seine Besitzungen wurden dem Großherzogtum
Baden zugeteilt, vie Fürstin wurde mit 5000 fl. Pension abgesun^
den, die Fahrnisse wurden versteigert, die wertvollen Kunstschätze

z. T. verschleudert und die Gebäude zur Unterbringung der Be-

hörden verwendet.
Aus diesen Tatsachen kann man zunächst die kulturelle Be-

deutung des Stifts Säckingen erkennen, die in wirtschaftlicher
Hinsicht aus seinen ausgedehnten Besitzungen hervorgeht, vurch
Schenkungen und Stiftungen aller Art, hatten diese Besitzungen
im Lause der Zeiten einen beträchtlichen Umfang angenommen.
Aus dem hotzenwald, im Mesental, links und rechts des Rheins,
besaß es zahlreiche Gehöfte und Ländereien. Die Stadt Waldshut
wurde seinerzeit aus dem Loden des Stifts Säckingen in den

Jahren 1242—1249 durch die Habsburger gegründet, vie Stadt
Laufenburg war Eigentum des Stifts und wurde anno 1207 als
Lehen an Graf Rudolf von Habsburg-Laufenburg vergeben. —
Ja sogar die Insel Ufenau im Zürichersee (später bekannt durch
den Aufenthalt und Tod huttens), die Grte Meilen, Mallenstadt
und Wesen am wallensee und der ganze Kanton Glarus gehörten
dem Stift Säckingen an.

Das Glarnerland war bereits 525 durch eine Stiftung eines
gewissen Ursus v. Glarus an das Stist vergeben worden. Seit-
dem stand es unter dem Schutze des Stifts. Oie Dlarner waren
meist „hörige" des Stifts. Rur etwa 12 Geschlechter, die adeligen
„freien wappengenossen", waren frei von Zinsen und besaßen
beträchtliche Güter. Man nannte sie die „freien Gotteshausleute",
oder „Semperleute". Ein Amann bestand bereits, vie Verwaltung
und Gerichtsbarkeit lag in den Händen der Meier, der Familie
Tschudi, die das Mcieramt 500 Jahre lang inne hatten. Zur Aus-
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Übung der Gerichtsbarkeit wurden dem Meier zwölf Richter bei-
gegeben, die von der Aebtissin aus den Reihen der Gotteshausleute

bestellt wurden. Oie Aebtissin hatte den Glarnern bereits
im 10. Jahrhundert aus dem römischen, fränkischen und aleman-
Nischen Recht ein Gesetzbuch zusammengestellt, nach dem alle Rechts-
Händel entschieden werden sollten. — Alle vier Jahre führte die

Aebtissin in Glarus eine Landbereisung durch. Andererseits be-

suchten die Glarner alljährlich am Fridolinstag das Grab des

hl. Fridolin und trugen den Sarg Fridolins um die Rirche herum,
ein Brauch, aus dem sich dann die Fridolinsprozession entwickelte.

Oie Ginsen und Gefälle wurden durch den „Reller" erhoben,
vie Gefälle wurden in verschiedenen Urbarbüchern und Zins-
rodeln festgelegt. Nach einem Zinsrodel aus dem Jahre 1212

hatten die Glarner an das Stift alljährlich zu entrichten! an
„Schasgütt" — 331 Schafe, an „Räsegütt" (338^4 große und 1071

kleine Räse), an „Rindergütt" — 30 Rinder und 00 Alpochsen,
ca. 100 Fastnachtshühner, 4 Ankennäpfe. 2 Ziegen. 7 Pfund Geld,
700 Ellen Grautuch, dazu den sog. „Fall" und „Satz", vie Leistun-
gen der „hörigen" bestanden in deren „Fall". d. h. in der Ueber-
lassung des „Sesthauptes", in den erforderlichen Frohndiensten
und in der Abgabe der Fastnachtshühner. — Als aber die Habs-
burger später ihre Oogteirechte mißbrauchten und den versuch
machten, das Gebiet ganz an sich zu reißen, entstanden Schwierig-
keiten zwischen den Glarnern und den Gesterreichern. vie Un-
Zufriedenheit wuchs, als sich Oesterreich durch seine Beamten
gegenüber den Edlen von Glarus allerlei Gewalttätigkeiten
erlaubte.

Sie schlössen sich alsdann der Eidgenossenschaft an und schlugen
1352 einen Angriff der Gesterreicher zurück. Als sie von Gester-
reich wiederholt angegriffen werden, tragen die Glarner anno
1388 in der Schlacht bei Näffels einen entscheidenden Sieg davon
— und am 1. April 1389 kommt es zum endgültigen Frieden,
hernach ordnen die Glarner ihre Verhältnisse und kaufen sich durch
zwei LosKaufverträge von 1390 und 1395 los vom Stift Säckingen,
nachdem Glarus bereits 800 Jahre dem Stift angehört hatte, vie
Loskaufsumme wird von Christoph Trümpi auf 15 127 fl. fest-
gesetzt. Oie Glarner bewahrten aber ihre alte Anhänglichkeit dem

Stift gegenüber und pilgerten noch alljährlich am 5. März zum
Grabe Fridolins nach Säckingen. In der Umgebung von Säckingen
dehnten sich die Besitzungen des Stifts hauptsächlich auf das Frick-
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tal und den benachbarten Schwarzwald aus. Ruf der deutschen

Rheinseite befanden sich vinghöfe des Stifts. Ein Dinghof bestand
aber nicht nur aus einem einzelnen Gutsbesitz, sondern umfaßte
vielmehr einen kleineren oder größeren verwaltungs- und Ge-

richtsbarkeitsbereich, der sich auf mehrere Ortschaften erstreckte.

In der Grafschaft hauenstein besaß das Stift drei solcher

vinghöfe, nämlich zu Murg, Gberhof und Herrischried. Der zu

Murg bestand aus den Ortschaften: Murg, harpolingen, Rhina,
Riederhos, viegeringen, Egg. Ratzenmoos, Gbersäckingen. Sum
Oinghof Gberhof gehörten: Gberhof, Sechenwihl und Thimoos —
und zum Oinghof Herrischried die Grte: Herrischried, herrischwand
und Schellenberg. Die Gemeinde Rippolingen wurde direkt vom
Stift aus verwaltet.

Im Fricktal hatte das Stift nach dem Säckinger Weistum
vinghöfe in hornussen, Mettau, Mandach, Sulz, Raisten, Stein
und Suzgen. Seine Güter und Besitzungen verteilen sich hier
hauptsächlich entsprechend der Lage der vinghöfe auf die Grte: Gallen-
Kirch, hornussen. Seihen, Buren, Etzgen, Gansingen, Leibstadt,
Mettau, Gberhofen, Schwaderloch, Wil, Böttstein, hottwil, Man-
dach, Schmidberg, Bütz, vor Egg, Galten, Leidiken, Rußbaumen,
Sulz, Ittental, Raisten. Laufenburg. Schinberg, Riedermumpf,
Stein, Wallbach, Rickenbach, Ryburg, Wegenstetten, Seiningen,
Suzgen. vie Besitzungen des Stifts waren also im Fricktal sehr
ausgedehnt.

In all den Grtschaften hatte das Stift neben den wirtschaft-
lichen Vorrechten und Einkünften, die sog. niedere Gerichts-
barkeit, die es durch seine Vögte ausübte. Darüber entstanden oft
Streitigkeiten mit den habsburgern, denn die österreichischen
Beamten der Aemter zu Waldshut und Rheinfelden erlaubten sich

mancherlei Eingriffe in die Rechte des Stifts. Erst durch einen
vergleich von 1782, der von Josef II. am 20. 2. I78Z bestätigt
wurde, wurden die beiderseitigen Rechts- und Besitzverhältnisse
neu geordnet und der Streit geschlichtet. Damals verfügte das

Stift Säckingen außer den bereits erwähnten noch über folgende
Besitzungen:

1. Riederschwörstadt: (Feld, Wald und Salmenwaage);

2. Schliengen: (ein freier, als Schupflehen verliehener Hof
und Einkünfte an öodenzinsen, Frucht und Wein).

Z. Sell im Wiesental: (große Besitzungen, die unter der ver-
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waltung der Herren v. Schönau standen, besonders drei
Mühlen, mit den alljährlichen Zinsen und Zehnten).

4. Stetten: (der ganze Grt mit Gerichtsbarkeit).

Der Besitzstand des Stifts war also sehr umfassend und bedeutend.

Oie Schutzherrschaft über das Stift und die Verwaltung seiner
Güter und Ländereien lag in den Händen der Schirmoögte und
der Meier des Stifts.

Schirmvögte waren zunächst die Frankenkönige. Im 11.

Jahrhundert werden die Grasen von Lenzkirch genannt, hernach
übernimmt sie Kaiser Barbarossa, von den Staufen geht sie mit Albrecht
von Habsburg auf die Habsburger über. Oie Schirmvogtei liegt
zuerst — bis zu ihrem Aussterben im Jahre 1408 in der Hand
der Grafen von Habsburg-Laufenburg. Im Jahre 1409 erhält dann
Herzog Friedrich v. Habsburg die Stadt Säckingen mit der hohen
und niederen Jurisdiktion vom Stift zum Lehen gegen die ver-
pslichtung, das Kloster zu schützen und seine Freiheit und ver-
sassung zu beschirmen. Oas Herrschaftsgebiet der Gesterreicher
wurde damals neu eingeteilt und umfaßte hauptsächlich die
Herrschaften Uheinselden, kîheintal, Fricktal und Möhlibach und

Schwarzwald. — Oie österreichischen Landgrafen und Vögte soll-
ten über die öffentliche Sicherheit wachen, gaben bewaffnetes
Geleit, leiteten das Blutgericht und Stock und Galgen. Sie
bezogen die Zölle und Wegegelder, ihnen geHärte das wilde Gbst,
die Jagden, die Fischereien, die Bergwerke, die Steinbrüche. Sie
boten zum Landtag, nahmen die Huldigungen entgegen und
beriefen in Kriegsgefahr den yeerbaum. Uneheliche Kinder konn-
ten sie als Leibeigene behandeln und deren Hinterlassenschaft an
sich ziehen. — à den Rußen und Geldstrafen hatten sie ursprüng-
lich einen gewissen Anteil. Später wurden bes. Steuern und Ab-
gaben, die sog. „Vogtstücke" geschaffen. Viese „Kastenvögte" zogen
oft die Herrschaft über das Stift ganz an sich, walteten recht will-
kürlich — und waren statt Lehensträger, — Herren des Stifts
und dies oft zu dessen Schaden. —

Oie Verwaltung der Besitzungen des Stifts lag in den Händen
der Meier. Oas Meieramt wurde durch die Aebtissin ursprünglich
auf Lebenszeit erteilt. Später wurde es als erbliches Lehen ver-
geben. — vas Meieramt in Säckingen zerfiel in das große und
kleine Meieramt. Oas große Meieramt wurde verwaltet von
den Freiherren v. Schönau, das kleine durch die Herren von wie-
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ladingen. Den wieladingern gehörte das Meieramt für die Ving-
höfe zu hornussen, Murg, Gberhof, Herrischried, Stein, Schliengen:
den Schönauern, die ihren Sitz zuerst auf dem Rheinsberg und
später in Säckingen hatten, gehörten ursprünglich die Oinghöfe
zu Sell, Suzgen, wegenstetten, Mettau, Sulz, Raisten und

Fttental. Ms hernach aber die wieladinger Linie einging, siel
den Schönauern die Verwaltung der ganzen Stiftsgüter zu. Das
Meieramt behielten sie dann bis zur Säkularisation und
Rufhebung des Stifts. Rudolf v. Schönau war einer der bedeutendsten
des Geschlechtes. Es war ein umsichtiger, tapferer und energischer

Mann, der seine Besitzungen stark zu mehren verstand und am
österreichischen Hof eine sehr einflußreiche Stellung inne hatte.
Mit seinen Söhnen fand er in der Schlacht von Sempach den

Heldentod. Später verzweigte sich das Geschlecht in mehrere Linien,
in Schönau - Schwörstadt, Schönau-Sell, Schönau - Geschgen und

Schönau - Seesenheim bei Schlettstadt. — wegen der beiderseitigen
Rechte, der EinKünste, Fallgebühren und der Waldbenutzung ent-
standen später oft Streitigkeiten mit dem Stift, die erst anno 1765

durch ein zwischen der Rebtissin Fürstin v. Hornstein-Göfingen
und Freiherrn Franz Fgnaz v. Schönau getroffenen Abkommen
endgültig beigelegt werden konnten. — Mit der Rufhebung des

Stifts im Fahre 1805/06 wurde dann das Meieramt aufgehoben.
wie aus der Geschichte des Stifts deutlich hervorgeht, war

also die Macht und die Wirksamkeit des Stiftes und der Stadt
Säckingen in der Vergangenheit in wirtschaftlicher und kultureller
Hinsicht eine sehr bedeutende. Räch der kulturellen Seite hin wird
aber seine größte Bedeutung darin liegen, daß durch die Fridolins-
Verehrung und den großen religiösen Einfluß des Wallfahrtsortes
Säckingen, ferner durch die umfassenden Besitzungen und die viel-
gestaltigen weiten Beziehungen des Stifts die Lande diesseits
und jenseits des Rheins zu einer gewissen Einheit verbunden und
zusammengeschlossen wurden. Damals, als der Rhein noch nicht
unsere Grenze war, war das Fnselstädtchen Säckingen, mit Stift
und Fridolinsmünster noch die Metropole eines blühenden Gebietes
und der Rhein, dessen blaugrüne Fluten seine Mauern umspülten,
war unserer Heimat Land, das Land und Volk zu beiden Seiten
des Rheins zu einer Einheit und in einer Heimat zusammenfaßte.

Oie Geschichte des Stiftes und der Stadt Säckingen läßt uns
besonders an diese Tatsache gedenken und erinnert uns daran,
daß die Lande zwischen Schwarzwald und Fura, dessen Tannen
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sich heute noch über die Nuten des Hochrheins hinweg grüßen,
ehedem ein Land waren, bewohnt von einem Volk, von gleichem

Blut, gleicher Art, mit gemeinsamen Schicksal und gemeinsamer
Geschichte, einem Volk vor allem, das seine schöne, naturechte
und heimische Kultur durch alle Zeiten hindurch stets hochgehalten
hat.

heute, da der Rhein zur politischen Grenze geworden, wollen
wir umso mehr dieses Umstände? gedenken, vem Vorbild unserer
Ahnen und der großen Lehre der Geschichte unserer Heimat folgend,
wollen wir deshalb gerade heute und trotz der Not unserer Tage,
wenigstens in kulturellen und geistigen Dingen durch gemeinsame

Arbeit die schönen und ehrwürdigen Bande erhalten und

stärken, die eine große, gemeinsame Vergangenheit uns geknüpft,
dann leisten wir alle unentbehrlichen und wertvollen Dienst an
der Heimat, — Dienst an unserer gemeinsamen Heimat am Rhein.

Referat, erstattet aus der General-Versammlung der Fricktal - Badischen

Vereinigung für Heimatkunde und Heimatschutz zu Säckingen am 22. Mai 1932.

24


	Das Stift Säckingen und seine Beziehungen zum Fricktal und Hotzenwald

